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Amtsblatt der Stadt Aalen

Sammlung in Hofen

in dem neuen blauen Abfuhrkalender gültig 
vom 1.April 2014 bis 31. März 2015 ist für die 
gemeinde Aalen-hofen ein Fehler abge-
druckt worden. die goA weißt darauf hin, 
dass am Samstag, 17. Mai 2014 eine hol-
sammlung des Altpapiers stattfindet. 

ALTPAPiERSAMMLUnGEn

1. Am 25. Mai 2014 findet in der Bundesre- 
 publik deutschland die Wahl zum Euro- 
 päischen Parlament – Europawahl –  
 und gleichzeitig finden in der Stadt  
 Aalen die Kommunalwahlen – Wahl des  
 gemeinderats, Wahl des ortschaftsrats  
 und Wahl des Kreistags statt. 

2. Die Wahlzeit dauert von 8 Uhr bis  
 18 Uhr.

3. die Stadt Aalen ist in 66 allgemeine  
 Wahlbezirke eingeteilt. in der Wahlbe- 
 nachrichtigung, die den Wahlberech- 
 tigten bis spätestens 4. Mai 2014 zuge- 
 sandt worden ist, sind der Wahlbezirk  
 und der Wahlraum angegeben, in dem  
 der Wahlberechtigte zu wählen hat.

4. jeder Wahlberechtigte kann nur in dem  
 Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in  
 dessen Wählerverzeichnis er eingetra- 
 gen ist. die Wähler haben ihre Wahlbe- 
 nachrichtigung und ihren amtlichen  
 Personalausweis – unionsbürger ihren  
 gültigen identitätsausweis – oder ihren  
 reisepass zur Wahl mitzubringen. die  
 Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl  
 abgegeben werden. 

5. Wahl zum Europäischen Parlament –  
 Europawahl - 
 gewählt wird mit amtlichen Stimmzet- 
 teln. jeder Wähler erhält beim Betreten  
 des Wahlraums einen Stimmzettel aus- 
 gehändigt.
 Aufdruck: Stimmzettel für die Wahl der  
 Abgeordneten des Europäischen Parla- 
 ments

 Farbe: weiß.

 jeder Wähler hat eine Stimme.

 der Stimmzettel enthält jeweils unter  
 fortlaufender nummer die Bezeichnung  
 der Partei und ihre Kurzbezeichnung  
 bzw. die Bezeichnung der sonstigen po- 
 litischen Vereinigung und ihr Kennwort  
 sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der  
 zugelassenen Wahlvorschläge und  
 rechts von der Bezeichnung des Wahl- 
 vorschlagsberechtigten einen Kreis für  
 die Kennzeichnung.
 
 der Wähler gibt seine Stimme in der  
 Weise ab, dass er auf dem rechten teil  
 des Stimmzettels durch ein in einen  
 Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere  
 Weise eindeutig kenntlich macht,  
 welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 der Stimmzettel muss vom Wähler in  
 einer Wahlkabine des Wahlraums oder  
 in einem besonderen nebenraum  
 gekennzeichnet und in der Weise gefal- 
 tet werden, dass seine Stimmabgabe  
 nicht erkennbar ist. Für die Stimm- 
 abgabe im Wahllokal wird bei der Euro- 
 pawahl kein Stimmzettelumschlag  
 verwendet. 

6. Kommunalwahlen
 Es finden gleichzeitig die nachstehen- 
 den Wahlen statt. gewählt wird mit  
 amtlichen Stimmzetteln in amtlichen  
 Stimmzettelumschlägen. 

 6.1 Wahl des Gemeinderats
  Zu wählen sind 41 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Gemeinderats
  Stimmzettelfarbe: rosa.
 6.2 Wahl des Ortschaftsrats 
  der Ortschaft Dewangen
  Zu wählen sind 12 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft  
  Dewangen
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Ebnat
  Zu wählen sind 12 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft Ebnat
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Fachsenfeld
  Zu wählen sind 12 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft  
  Fachsenfeld
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Hofen
  Zu wählen sind 10 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft Hofen
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Unterkochen
  Zu wählen sind 14 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft  
  Unterkochen
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Waldhausen
  Zu wählen sind 12 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Ortschaftsrats der Ortschaft  
  Waldhausen
  Stimmzettelfarbe: chamois
  der Ortschaft Wasseralfingen
  Zu wählen sind 18 Mitglieder.
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des 
  Ortschaftsrats der Ortschaft  
  Wasseralfingen
  Stimmzettelfarbe: chamois

 6.3 Wahl des Kreistags
  Zu wählen sind im Wahlkreis i Aalen  
  14 Mitglieder
  Stimmzettelaufdruck: Wahl des  
  Kreistags
  Stimmzettelfarbe: grün.

  die Stimmzettel für die einzelnen  
  Wahlen (ohne Europawahl) sind in  
  je besonderen Stimmzettelum- 
  schlägen abzugeben, die von  
  gleicher Farbe wie die zugehörigen  
  Stimmzettel sind.

  die Stimmzettel werden den Wahl- 
  berechtigten spätestens am 24. Mai  
  2014 zugesandt. die Stimmzettel- 
  umschläge sowie weitere Stimm- 
  zettel werden im Wahlraum bereit- 
  gehalten. 

 6.4 Bei den Wahlen des gemeinderats,  
  des ortschaftsrats und des Kreistags  
  hat der Wähler so viele Stimmen,  
  wie jeweils Mitglieder des gemein- 
  derats, des ortschaftsrats und des  
  Kreistags zu wählen sind (vergleiche  
  Ziff. 6.1 – 6.3). die Stimmenzahl ist  
  jeweils im Stimmzettel angegeben.

 6.5 Es findet Verhältniswahl statt bei  
  der
  * Wahl des gemeinderats
  * Wahl des Kreistags
  * Wahl des ortschaftsrats 
   der ortschaft dewangen
   der ortschaft Ebnat
   der ortschaft Fachsenfeld
   der ortschaft hofen
   der ortschaft unterkochen
   der ortschaft Waldhausen
   der ortschaft Wasseralfingen.

  hierbei können nur Bewerber  
  gewählt werden, deren name in den  
  Stimmzetteln vorgedruckt ist. 
  der Wähler kann
  * Bewerber aus anderen Wahlvor- 
   schlägen übernehmen 
   (panaschieren) und 
  * einem Bewerber bis zu drei  
   Stimmen geben (kumulieren).

  der Wähler gibt seine Stimme in der  
  Weise ab, dass er auf einem oder  
  mehreren Stimmzetteln
  * Bewerbern, denen er eine Stimme  
   geben will, durch ein Kreuz hinter  
   dem vorgedruckten namen, durch  
   Eintragung des namens oder auf  
   sonst eindeutige Weise ausdrück- 
   lich als gewählt kennzeichnet, 
  * Bewerber, denen er zwei oder drei  
   Stimmen geben will, durch die  
   Ziffer „2“ oder „3“ hinter dem na- 
   men, durch Wiederholen des  
   namens oder auf sonst eindeutige  
   Weise als mit zwei oder drei  
   Stimmen gewählt kennzeichnet.

  der Wähler kann auch einen Stimm- 
  zettel ohne jede Kennzeichnung  
  oder im ganzen gekennzeichnet  
  abgeben. in diesem Fall ist jeder  
  Bewerber, dessen name im Stimm- 
  zettel vorgedruckt ist, als mit einer  
  Stimme gewählt; bei der Wahl des  
  Kreistags jedoch nur so viele Bewer- 
  ber in der reihenfolge von oben, wie  
  Mitglieder des Kreistags für den  
  Wahlkreis zu wählen sind. 

6.6 Bei unechter Teilortswahl
Es findet unechte teilortswahl statt 
bei der Wahl des Gemeinderats

Zu wählende  für den Wohnbezirk
Vertreter 
(Anzahl) 
16   Aalen
2   dewangen
2   Ebnat
2   Fachsenfeld
2   hofen
3   unterkochen
5   unterrombach
2   Waldhausen
7   Wasseralfingen
 
bei der Wahl des Ortschaftsrats 
der Ortschaft Dewangen
Zu wählende  für den Wohnbezirk
Vertreter 
(Anzahl)
9   dewangen, degenhof, 
   rotsold und tannenhof
2   reichenbach, Aushof,  
   Bronnenhäusle, dreher 
   hof, Faulherrnhof, Freu- 
   denhöfle, gobühl, groß- 
   dölzerhof, hüttenhöfe,  
   Kleindölzerhof, Kohlhöfle,  
   lusthof, neuhof, rauburr,  
   riegelhof, Schultheißen- 
   höfle und Streithöfle
1   Wohnbezirk rodamsdörf- 
   le, Bubenrain, halden- 
   haus, langenhalde, Schaf- 

   hof, Bernhardsdorf und  
   trübenreute

bei der Wahl des Ortschaftsrats 
der Ortschaft Ebnat
Zu wählende  für den Wohnbezirk
Vertreter 
(Anzahl)
10   Ebnat
1   Affalterwang
1   niesitz und diepertsbuch

bei der Wahl des Ortschaftsrats 
der Ortschaft Waldhausen
Zu wählende  für den Wohnbezirk
Vertreter 
(Anzahl)
8   Waldhausen
1   Arlesberg und Bernlohe
1   Beuren
1   Brastelburg, geiselwang,  
   hohenberg und neubau
1   Simmisweiler

bei der Wahl des Ortschaftsrats 
der Ortschaft Wasseralfingen
Zu wählende  für den Wohnbezirk
Vertreter 
(Anzahl)
17   Wasseralfingen, Erzhäusle,  
   rötenberg, röthardt,  
   Salchenhof und Weiden- 
   feld
1   Affalterried, Brausenried,  
   heisenberg, Mäderhof,  
   onatsfeld und treppach

Bei unechter Teilortswahl gilt ergänzend 
Folgendes: 
* in den einzelnen Wohnbezirken kann  
 der Wähler nur so vielen Bewerbern  
 Stimmen geben, wie für den Wohnbe- 
 zirk jeweils Vertreter zu wählen sind;  
 diese Zahlen sind in den Stimmzetteln  
 jeweils angegeben;
* bei Verhältniswahl können Bewerber  
 aus verschiedenen Wahlvorschlägen  
 jeweils nur für den Wohnbezirk pana- 
 schiert werden, für den sie als Bewerber  
 vorgeschlagen sind.
* gibt der Wähler seine Stimme durch  
 Abgabe eines Stimmzettels mit vorge- 
 druckten namen ohne Kennzeichnung  
 oder im ganzen gekennzeichnet ab, so  
 gelten höchstens so viele Bewerber in  
 der reihenfolge von oben als mit einer  
 Stimme gewählt, wie für den Wohnbe- 
 zirk jeweils Vertreter zu wählen sind.

 6.7 Beleidigende oder auf die Person  
  des Wählers hinweisende Zusätze  
  oder nicht nur gegen einzelne Be- 
  werber gerichtete Vorbehalte auf  
  dem Stimmzettel oder sonst im  
  Stimmzettelumschlag sowie jede  
  Kennzeichnung des Stimmzettel- 
  umschlags haben die ungültigkeit  
  der Stimmabgabe zur Folge. 

 6.8 jeder Wähler erhält beim Betreten  
  des Wahlraums die zu der jeweiligen  
  Wahl gehörenden Stimmzettelum- 
  schläge ausgehändigt. der Stimm- 
  zettel muss vom Wähler in einer  
  Wahlkabine des Wahlraums oder in  
  einem besonderen nebenraum ge- 
  kennzeichnet und in den Stimm- 
  zettelumschlag gelegt werden.

7. Wahlscheine
 Europawahl
 Wähler, die einen Wahlschein für die  
 Europawahl haben, können an der Wahl  
 im landkreis in dem der Wahlschein  
 ausgestellt ist,
 * durch Stimmabgabe in einem beliebi- 
    gen Wahlbezirk des landkreises oder
 * durch Briefwahl

 teilnehmen. Wer durch Briefwahl  
 wählen will, muss sich vom Bürger- 
 meisteramt – Wahlamt – einen amtli- 
 chen Stimmzettel, einen amtlichen  
 Stimmzettelumschlag sowie einen amt- 
 lichen Wahlbriefumschlag beschaffen.

 Kommunalwahlen
 Wähler, die einen Wahlschein für die  
 Kommunalwahlen haben, können 
 * in einem beliebigen Wahlbezirk des im  
  Wahlschein angegebenen gebiets  
 oder
 * durch Briefwahl
 wählen. der Wahlschein enthält auf der  
 rückseite nähere hinweise darüber, wie  
 durch Briefwahl gewählt wird.

 Wer bei den Kommunalwahlen durch  
 Briefwahl wählen will, erhält auf Antrag  
 beim Bürgermeisteramt – Wahlamt –  
 neben dem Wahlschein auch die weite- 
 ren Briefwahlunterlagen.

 der Wähler hat seine Wahlbriefe (ge- 
 trennt nach Europawahl – rot - und  
 Kommunalwahlen – gelb -) mit den ent- 
 sprechenden Stimmzetteln (in ver- 
 schlossenen Stimmzettelumschlägen)  
 und den unterschriebenen Wahlschei- 
 nen so rechtzeitig den jeweils auf den  
 Wahlbriefumschlägen angegebenen  
 Stellen zu übersenden, dass sie dort  
 spätestens am Wahltag bis 18 uhr ein- 
 gehen.
 die Wahlbriefe können auch bei der  
 jeweils angegebenen Stelle abgegeben  
 werden. der Wähler, der seine Brief- 
 wahlunterlagen beim Bürgermeister- 
 amt selbst in Empfang nimmt, kann an  
 ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 

8. jeder Wahlberechtigte kann sein Wahl- 
 recht nur einmal und nur persönlich  
 ausüben. Bei der Europawahl gilt dies  
 auch für Wahlberechtigte, die zugleich  
 in einem anderen Mitgliedstaat der Eu- 
 ropäischen union zum Europäischen  
 Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs.  
 4 Europawahlgesetz).

 Ein behinderter Wahlberechtigter kann  
 sich der hilfe einer anderen Person  
 bedienen.

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein un- 
 richtiges Ergebnis einer Wahl herbei- 
 führt oder das Ergebnis verfälscht, wird  
 mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf jah- 
 ren oder mit geldstrafe bestraft; der Ver- 
 such ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des  
 Strafgesetzbuches).

 die Wahlhandlung sowie die im  
 Anschluss an die Wahlhandlung erfol- 
 gende Ermittlung und Feststellung der  
 Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind  
 öffentlich. jedermann hat Zutritt,  
 soweit das ohne Beeinträchtigung des  
 Wahlgeschäfts möglich ist. 

9. die Briefwahlvorstände treten zusam- 
 men zur Ermittlung des Briefwahler- 
 gebnisses der Europawahl um 18 uhr im  
 rathaus Aalen, Marktplatz 30, 73430 
  Aalen.

Aalen, 7. Mai 2014 
Bürgermeisteramt

gez.
rentschler
oberbürgermeister

Hinweis:
Aus gründen der besseren lesbarkeit be-
schränken sich die Personenbezeichnun-
gen auf die männliche Form.

Öffentliche Bekanntmachung zur 
Durchführung der Wahl
zum Europäischen Parlament – Europawahl –  

und der Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats, der Wahl des 

Kreistags am 25. Mai 2014

ÖFFEntliChE BEKAnntMAChung

Fundsachen des H&M Aalen: Weste; Bole-
ro; Mädchenjacke; jacke.

Fundsachen des RBS-Busses: jacke; 
Fleece-jacke; Cardigan; damentaschen; 
rucksäcke; Sportbeutel „nike“; Sportta-
schen; versch. taschen.

handy, Fundort: limes thermen Aalen. Zu 
erfragen beim Fundamt Aalen, Telefon: 
07361 52-1087

FUnDSACHEnBesichtigung einer Solarther-
mischen Großanlage 

in Zusammenarbeit mit dem WWO (För-
derverein Wind- und Wasserkraft Ostalb) 
lädt der Energietisch der Lokalen Agenda 
zu einer Besichtigung ein.
Am Mittwoch, 14. Mai um 18.30 uhr findet 
eine Besichtigung der solarthermischen 
großanlage mit Saisonspeicher in Crails-
heim statt. die Anlage der Stadtwerke Crails-
heim stellt die größte solarthermische Anla-
ge in deutschland dar. Sie versorgt das 
Wohngebiet hirtenwiesen mit rund 200 
Wohnungen und häusern zu 50% mit sola-
rer Wärme.
Treffpunkt für die Besichtigung:
18.30 uhr in Crailsheim - hirtenwiesen 
Parkplatz lise-Meitner-gymnasium vor 
dem großen Pufferspeicher (Crailsheim 
Zentrum richtung Schwäb. hall)
17.15 uhr in Aalen - lokomotive Berufschul-
zentrum Aalen Bitte wegen gruppengröße 
anmelden: 07363 6344 oder 
E-Mail:foerderverein-wwo@web.de

EKO-Energiebertung
Am donnerstag, 8. Mai 2014 von 14.30 bis 
17.45 uhr steht der EKo-Energieberater im 
KiZ - KundeninformationsZentrum der 
Stadtwerke Aalen, gmünder Straße 20 als 
Ansprechpartner kostenlos und unabhän-
gig zu folgenden themen zur Verfügung: 
Energieeinsparung, gebäudeneubau und 
-sanierung, Modernisierung von heizung 
und lüftung, Förder- und Zuschussmög-
lichkeiten sowie zum Einsatz von erneuer-
baren Energien. um telefonische termin-
vereinbarung unter telefon: 07173 185516 
oder 07361 52-1602 wird gebetgen. die Be-
ratung findet in Kooperation mit der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg 
statt.

infostand auf Wochenmarkt 

ChAnCE AuF EinE hEiSSluFtBAllon-
FAhrt

Mit Solarstrom und Solarwärme können Sie 
ihre Energiekosten deutlich reduzieren. der 
infostand am Wochenmarkt in Aalen zeigt 
am 10. Mai wie es geht.

Zwischen dem 9. und 18. Mai 2014 findet die 
achte „Woche der Sonne“ statt. im Zuge der 
bundesweiten Aktionswoche informiert Sie 
am 10. Mai 2014 der infostand des Aalener 
Energietischs über die nutzungsmöglich-
keiten und das Sparpotenzial von Solar-
strom, Solarwärme und Energiespeiche-
rung. der infostand befindet sich während 
des Wochenmarktes vor dem Schwäpo-
Shop. in dieser Zeit haben Sie zusätzlich die 
Möglichkeit, an einer Verlosung teilzuneh-
men und eine heißluftballon-Fahrt mit dem 

Woche der Sonne
Ballonteam Martin hofer/Aalen zu gewin-
nen.

Solarthermie-Vortrag 

im rahmen der bundesweiten Aktionswo-
che „Woche der Sonne“ findet am Montag, 
12. Mai 2014 um 18.30 uhr ein interessanter 
Vortrag zum thema Solarthermie  im KiZ 
der Stadtwerke Aalen statt. der Energietisch 
der lokalen Agendagruppe hat zusammen 
mit der Stadt Aalen und den Stadtwerken ei-
nen Vortrag mit dem titel „Solarwärme und 
Solarstrom - unabhängigkeit, die sich auch 
rechnet“ vorbereitet. Sie erhalten zahl- und 
hilfreiche tipps für die richtige Wahl einer 
neuen heizungsanlage. 

Plakatausstellung 

im rahmen der bundesweiten Kampagne 
„Woche der Sonne“ findet im rathaus-Foyer 

der Stadt Aalen eine Plakat-Ausstellung zu 
den themen Energiewende, Klimawandel, 
regenerative Energien und speziell Solar-
energie statt. Sie können die Ausstellung 
während der rathaus-Öffnungszeiten zwi-
schen dem 12. und 16. Mai 2014 besuchen.




